Checkliste

Juristische Personen des Privatrechtes- Stiftungen
Grundsätzlich notwendige Bestimmungen: Art. 16 ZGB
□ Bezeichnung:    ______________________________________________________
□ Zweck (muss ideeller Natur sein)
□ Fehlen von Gewinnabsicht 
□ Vermögen
□ Sitz (muss sich in Südtirol befinden; zumindest die Gemeinde muss eindeutig festgelegt sein)
□ Bestimmungen über die Verfassung und Verwaltung: z.B. Organe (Dauer, Mitgliederanzahl)
□ Richtlinien und die Art und Weise der Ausschüttung der Erträge
Bestimmungen, die im Statut berücksichtigt werden können
□ Auflösung und Zuweisung des Vermögens
□ Bestimmungen über Umwandlung  
□ Dauer (unbegrenzt/begrenzt ………………………)

Bestimmungen, die (nur) Stiftungen berücksichtigen müssen, die die Eintragung als Körperschaft des Dritten Sektors beantragen möchten

□ Bezeichnung mit dem Akronym ETS (bzw. ente del terzo settore oder Körperschaft des Dritten Sektors)

□ Verwendung von „ente filantropico“ (zusätzlich zu ETS bzw. ente del terzo settore oder Körperschaft des Dritten Sektors), wenn die Eintragung in die entsprechende Sektion des gesamtstaatlichen Einheitsregisters erfolgt.

□ Zweck: Die Stiftung muss bürgerschaftliche, solidarische oder gemeinnützige Zielsetzungen verfolgen 

□ bei Philanthropischen Körperschaften muss das Ziel in der Unterstützung mit Geldmitteln, Gütern oder Dienstleistungen, auch für Investitionen, von Kategorien von benachteiligten Personen oder von Tätigkeiten von allgemeinem Interesse bestehen (Italienisch: „…al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale“)
□ Tätigkeiten von allgemeinem Interesse lt. Art. 5 des GvD 117/2017 (mindestens eine Tätigkeit muss genannt sein); es muss vorgesehen werden, dass es sich dabei um die „ausschließlich oder überwiegend ausgeübte Tätigkeit“ handelt 

1._______________________________________________________

2. _______________________________________________________

· Weitere Tätigkeiten lt. Art. 6 des GvD 117/2017 (Kannbestimmung!): Es muss vorgesehen werden:

· Instrumentell und sekundär zur Haupttätigkeit, die im Allgemeininteresse ausgeübt wird

· Entweder die Nennung dieser weiteren Tätigkeiten (Achtung: Das in Art. 6 vorgesehene Ministerialdekret steht noch aus) oder die Bestimmung des Stiftungsorgans (________), welches darüber entscheidet, welche weiteren Tätigkeiten ausgeübt werden können
· Wenn die Stiftung aufgelöst wird, muss das Vermögen unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen an Körperschaften des Dritten Sektors übertragen werden.
· Kontrollorgan gemäß Art. 30 des GvD 117/2017 muss vorgesehen sein.

· Zu empfehlen: Schlussbestimmung mit der bzgl. dessen, was nicht geregelt wurde, auf die Bestimmungen ZGB und GvD 117/2017 verwiesen wird

ART. 28 ZGB (Umwandlung von Stiftungen) 

    Ist der Zweck erreicht oder unmöglich geworden oder von geringem Nutzen oder ist das Vermögen unzureichend geworden, so kann die Regierungsbehörde, anstatt die Stiftung für erloschen zu erklären, für deren Umwandlung sorgen, wobei möglichst wenig vom Stifterwillen abzuweichen ist. 

    Die Umwandlung ist unzulässig, wenn die Ereignisse, die dazu führen könnten, in der Stiftungsurkunde als Grund für das Erlöschen der juristischen Person und für die Zuweisung des Vermögens an dritte Personen vorgesehen sind.

    Die Bestimmungen des ersten Absatzes dieses Artikels und des Artikels 26 sind auf Stiftungen, die nur zu Gunsten einer oder mehrerer bestimmter Familien errichtet sind, nicht anzuwenden.

